
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für Geschenke an Geschäftsfreunde und Sachzuwendungen an Ar-
beitnehmer können Unternehmen die darauf fällige Steuer pauschal 
abgelten. Das Bundesfinanzministerium hat seine Richtlinien dazu 
an die neue Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs angepasst. Au-
ßerdem gibt es verschiedene Erleichterungen für die steuerliche Be-
rücksichtigung von Hilfsmaßnahmen und Spenden für Flüchtlinge. 
Hier sind alle Themen dieser Ausgabe in der Übersicht: 

ALLE STEUERZAHLER 
Steuerquellen sprudeln weiter , ............................................................. 2 
Fiktiver Gewerbesteuerabzug für andere Einkünfte ist unzulässig , ...... 4 
Erleichterung für Unterstützung von Flüchtlingen ................................... 5 
Meldung als Ausbildungssuchender gilt für Kindergeld nur als Indiz , .. 6 
Umtausch von Geld in Bitcoins ist umsatzsteuerfrei , ........................... 6 

UNTERNEHMER & EXISTENZGRÜNDER 
Pauschalversteuerung von Sachzuwendungen ...................................... 2 
Erbschaftsteuerreform erst 2016 , ......................................................... 2 
Widerruf der Pauschalversteuerung von Geschenken möglich , ........... 3 
Umsatzsteuer bei Bestelleintritt in Leasingfällen ..................................... 4 
Saunaleistung als Teil einer Übernachtungsleistung , ........................... 5 

GMBH-GESELLSCHAFTER & -GESCHÄFTSFÜHRER 
Geschäftsführer-Gehalt kann nicht pauschal versteuert werden , ......... 4 

ARBEITGEBER 
Pauschalversteuerung von Sachzuwendungen ...................................... 2 
Zuflusszeitpunkt eines Job-Tickets , ...................................................... 4 

ARBEITNEHMER 
Aufteilung der Kosten für privat und beruflich veranlasste Feier , ......... 5 

IMMOBILIENBESITZER 
Schornsteinfeger voll als Handwerkerleistung steuerbegünstigt , ......... 2 
Steuerbefreiung für Familienheim trotz verzögerter Selbstnutzung , .... 3 

KAPITALANLEGER 
Frist für Antrag auf eine Verlustbescheinigung läuft ab , ....................... 3 
Zinserträge des Altersvorsorgevermögens sind keine Eigenbeiträge , . 5 

, = diese Meldung finden Sie in der Spalte „Kurz notiert“ 

SSTEUERTERMINE TEUERTERMINE 11/1511/15  --   

11//1616  

 Nov Dez Jan 

Umsatzsteuer mtl. 10. 10. 11. 

Umsatzsteuer viertelj. - - 11. 

Lohnsteuer 10. 10. 11. 

Einkommensteuer - 10. - 

Körperschaftsteuer - 10. - 

Vergnügungsteuer 10. 10. 11. 

Schonfrist für Zahlungen 
zu obigen Steuern 

13. 14. 14. 

Gewerbesteuer 16. - - 

Grundsteuer 16. - - 

Schonfrist für Zahlungen 
zur Gewerbe-/Grundst. 

19. - - 

SV-Beitragsnachweis 24. 22. 25. 

Fälligkeit der SV-Beiträge 26. 28. 27. 
 

 

AAUF DEN UF DEN PPUNKTUNKT  

»Ein Idealist ist ein Mann, 

dessen Liebe zum Geld 

unerwidert bleibt.« 

Thaddäus Troll 

 

»Heirate unter keinen Umständen 

des Geldes wegen. Es ist immer 

möglich, irgendwo anders 

ein Darlehen zu bedeutend 

niedrigeren Zinsen zu erhalten.« 

George Bernard Shaw 
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Pauschalversteuerung von Sachzuwendungen 
Das Bundesfinanzministerium hat seine Verwaltungsanweisung 
zur Pauschalversteuerung von Geschenken und Sachzuwen-
dungen an die neue Rechtsprechung angepasst. 

Seit einigen Jahren können Unternehmen die Einkommensteuer für 
Geschenke und andere Sachzuwendungen an Geschäftspartner, 
Arbeitnehmer und andere Personen übernehmen und mit einem 
Pauschsteuersatz von 30 % abgelten. Im Herbst 2013 hat der Bun-
desfinanzhof zu dieser Vorschrift mehrere Urteile gefällt, die mehr-
heitlich im Sinne der Steuerzahler sind. Diese Urteile hat die Fi-
nanzverwaltung mittlerweile akzeptiert, und das Bundesfinanzminis-
terium hat seine Verwaltungsanweisung zur Pauschalierungsvor-
schrift überarbeitet. 

• Betriebliche Veranlassung: Die Pauschalierungsvorschrift gilt 
nur für betrieblich veranlasste Zuwendungen. Privat oder gesell-
schaftsrechtlich veranlasste Zuwendungen sind dagegen aus-
drücklich ausgenommen. Eine Pauschalierung scheidet also bei-
spielsweise aus für eine pri-
vat ausgerichtete und bezahl-
te Jubiläumsfeier, zu der 
auch Geschäftsfreunde ein-
geladen werden (private Ver-
anlassung) oder für verdeck-
te Gewinnausschüttungen 
(gesellschaftsrechtliche Ver-
anlassung). 

• Steuerbarkeit: Damit eine Zuwendung bei der Pauschalierung 
zu berücksichtigen ist, muss sie beim Empfänger dem Grunde 
nach zu steuerbaren und steuerpflichtigen Einkünften führen. 
Damit sind insbesondere Zuwendungen an Empfänger aus dem 
Ausland nicht zu versteuern, weil diese Empfänger nicht im 
Rahmen der deutschen Einkommensteuer steuerbar sind. 

• Zusätzlichkeitsvoraussetzung: Damit eine Zuwendung pau-
schal versteuert werden kann, muss sie zusätzlich zur ohnehin 
vereinbarten Leistung erbracht werden. Sie muss also in sachli-
chem und zeitlichem Zusammenhang mit einem zwischen den 
Vertragsparteien abgeschlossenen Vertragsverhältnis (sog. 
Grundgeschäft) stehen. Zuwendungen, denen kein Leistungs-
austausch zugrunde liegt, etwa zur Anbahnung eines Vertrags-
verhältnisses, fallen nicht in den Anwendungsbereich der Pau-
schalierungsmöglichkeit. Dagegen spielt es keine Rolle, ob der 
Empfänger einen Rechtsanspruch auf die Zuwendungen hat oder 
die Zuwendungen freiwillig erbracht werden. 

• Sachbezüge: In den Anwendungsbereich der Pauschalierung 
fallen auch zusätzlich zum Arbeitslohn gewährte Sachzuwen-
dungen an Arbeitnehmer, für die es keine gesetzliche Bewer-
tungsmöglichkeit und keine anderweitige Pauschalierungsmög-
lichkeit gibt. Statt der besonderen Pauschalierungsmöglichkeiten 
kann auch die Pauschalierung mit 30 % gewählt werden. Perso-
nalrabatte und die Zuwendung von Vermögensbeteiligungen sind 
von der Pauschalierung ausgeschlossen. Sachbezüge im ganz 
überwiegenden eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers 
und steuerfreie Sachbezüge sind bei der Pauschalierung nicht zu 
berücksichtigen. Wird die Sachbezugsfreigrenze von 44 Euro 
nicht überschritten, liegt kein steuerpflichtiger Sachbezug vor. Bei 
der Prüfung der Freigrenze bleiben Sachbezüge, die pauschal 
versteuert werden, außer Ansatz.  

KKURZ NOTIERTURZ NOTIERT   

Steuerquellen sprudeln weiter 

Anfang November treffen sich immer die 
Steuerschätzer von Bund und Ländern und 
prognostizieren das Steueraufkommen der 
nächsten Jahre. In ihrer neuesten Schät-
zung prognostizieren die Experten erneut 
höhere Steuereinnahmen für Bund, Län-
der und Gemeinden. Im Jahr 2015 fallen 
die Steuereinnahmen im Vergleich zur 
Schätzung vom Mai um 5,2 Mrd. Euro hö-
her aus, wovon der Großteil auf die Län-
der entfällt. Für das nächste Jahr erwar-
ten die Schätzer niedrigere Einnahmen als 
im Mai, was aber fast ausschließlich an 
Gesetzesänderungen wie dem Abbau der 
kalten Progression und der Erhöhung des 
steuerfreien Existenzminimums liegt. 
Langfristig sind die Aussichten für den 
Fiskus weiterhin rosig, denn die Steuer-
einnahmen steigen voraussichtlich von 
671,7 Mrd. Euro im Jahr 2015 auf rund 
795,6 Mrd. Euro im Jahr 2020. 

 

Erbschaftsteuerreform erst 2016 

Das Bundesverfassungsgericht hat für die 
Neuregelung der Begünstigung von Be-
triebsvermögen eine Frist bis zum 30. Juni 
2016 gesetzt. Seit Anfang des Jahres wird 
daher über die Reform der Erbschaftsteu-
er debattiert. Eigentlich wollte die Große 
Koalition noch vor dem Jahreswechsel die 
Gesetzesänderung verabschieden. Nach 
einer Expertenanhörung im Bundestag hat 
die Koalition aber neuen Beratungsbedarf 
festgestellt, womit die Reform nicht mehr 
vor 2016 verabschiedet werden kann. 

 

Schornsteinfeger voll als Hand-
werkerleistung steuerbegünstigt 

Bislang mussten Schornsteinfegerleistun-
gen in zwei Kategorien eingeteilt werden: 
Zur ersten gehörten Kehrarbeiten sowie 
Reparatur- und Wartungsarbeiten, die als 
Handwerkerleistungen begünstigt wurden. 
Mess- und Überprüfungsarbeiten sowie die 
Feuerstättenschau ließ das Finanzamt da-
gegen nicht als Handwerkerleistung gel-
ten. Die Finanzverwaltung fügt sich jetzt 
aber einem Urteil des Bundesfinanzhofs, 
der entschieden hatte, dass die Erhebung 
des mangelfreien Istzustandes ebenso ei-
ne Handwerkerleistung ist wie die Besei-
tigung eines bereits eingetretenen Scha-
dens oder vorbeugende Maßnahmen zur 
Schadensabwehr. Daher können nun in al-
len noch offenen Fällen sämtliche Ausga-
ben für den Schornsteinfeger als Hand-
werkerleistung geltend gemacht werden. 
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• Wahlrecht: Das Unternehmen kann selbst entscheiden, ob es 
die Pauschalversteuerung anwenden will oder nicht, muss diese 
Wahl aber für alle innerhalb eines Wirtschaftsjahres gewährten 
Zuwendungen einheitlich ausüben. Allerdings kann das Wahl-
recht für Zuwendungen an Dritte und für Zuwendungen an eige-
ne Arbeitnehmer jeweils separat ausgeübt werden. Bei Zuwen-
dungen an Arbeitnehmer ist für das Wahlrecht außerdem immer 
das Kalenderjahr maßgebend, wenn das Wirtschaftsjahr vom Ka-
lenderjahr abweicht. Die Finanzverwaltung vertritt außerdem die 
Ansicht, dass die Entscheidung zur Anwendung der Pauschalie-
rung nicht zurückgenommen werden kann. Dem hat das Finanz-
gericht Niedersachsen aber jüngst widersprochen. 

• Frist: Die Wahl soll nach dem Willen des Fiskus spätestens mit 
der letzten Lohnsteuer-Anmeldung des Wirtschaftsjahres der 
Zuwendung getroffen werden. Auch eine erstmalige Wahlrechts-
ausübung im Rahmen einer Außenprüfung ist zulässig. Für Zu-
wendungen an Arbeitnehmer setzt die Finanzverwaltung eine 
Frist bis zum 28. Februar des Folgejahres. Ist eine Änderung des 
Lohnsteuerabzugs bei der Wahl nicht mehr möglich, soll der Ar-
beitgeber dem Arbeitnehmer eine Bescheinigung über die Pau-
schalierung ausstellen, damit der Arbeitnehmer eine Korrektur 

des individuell besteuer-
ten Arbeitslohns über die 
Steuererklärung erreichen 
kann. Auch hier vertritt 
das Finanzgericht Nieder-
sachsen eine andere An-
sicht und lässt das Wahl-
recht bis zur Bestands-
kraft der Pauschalsteuer 
zu. 

• Bewertung gekaufter Güter: Zuwendungen sind mit den Ein-
kaufskosten einschließlich der Umsatzsteuer anzusetzen. Dabei 
sind alle tatsächlich angefallenen Aufwendungen einzubeziehen, 
die der jeweiligen Zuwendung direkt zugeordnet werden können. 
Soweit der individuelle Aufwand nicht direkt ermittelt werden 
kann, weil er Teil einer Gesamtleistung ist, ist der auf die jeweili-
ge Zuwendung entfallende Anteil an den Gesamtkosten anzuset-
zen, der notfalls zu schätzen ist. Der Bruttobetrag kann zur Ver-
einfachung mit dem Faktor 1,19 aus dem Nettobetrag errechnet 
werden. 

• Bewertung hergestellter Güter: Selbst hergestellte Wirt-
schaftsgüter (z. B. Eintrittskarten für eine selbst ausgerichtete 
Veranstaltung) sind mit den Herstellungskosten zuzüglich der 
Umsatzsteuer anzusetzen. Der Zuwendende kann stattdessen 
den gemeinen Wert (z. B. den Kartenpreis) ansetzen, wenn die-
ser ohne weiteres ermittelt werden kann. 

• Höchstbetrag: Pauschalierbar sind nur Zuwendungen bis zu 
10.000 Euro je Empfänger und Wirtschaftsjahr. Komplett ausge-
schlossen von der Pauschalierung sind damit Einzelzuwendun-
gen mit einem Wert über 10.000 Euro sowie der Teil der Zuwen-
dungen, dessen Summe die Höchstgrenze überschreitet. 

• Information des Empfängers: Das Unternehmen muss den 
Empfänger über die Anwendung der Pauschalierung informieren. 
Eine besondere Form ist nicht vorgeschrieben. 

• Kundenbindungsprogramme: Bei einem Bonusprogramm wird 
die Ausgabe der Bonuspunkte zum Bestandteil der Gegenleis-
tung. Damit liegt weder in der Gutschrift der Punkte noch in der 

Frist für Antrag auf eine Verlust-
bescheinigung läuft ab 

Gewinne aus Wertpapiergeschäften ver-
rechnet die Bank normalerweise automa-
tisch mit entsprechenden Verlusten. Wer 
seine Wertpapiere aber auf Depots bei 
mehreren Banken verteilt hat, dem bleibt 
nur der Weg über die Verlustverrechnung 
per Steuererklärung. Dazu brauchen Sie 
eine Verlustbescheinigung der Bank, die 
allerdings nicht automatisch erstellt wird, 
weil die Verluste normalerweise auf das 
Folgejahr vorgetragen werden. Sie müs-
sen die Verlustbescheinigung daher bis 
spätestens zum 15. Dezember 2015 bei 
der Bank beantragen. 

 

Widerruf der Pauschalversteue-
rung von Geschenken möglich 

Entgegen der Ansicht der Finanzverwal-
tung hält das Finanzgericht Niedersachsen 
die Wahl zur Pauschalversteuerung von 
Geschenken und Sachzuwendungen  für 
widerruflich. Das Unternehmen könne 
seine Entscheidung bis zur Bestandskraft 
der Festsetzung der Pauschalsteuer ausü-
ben und die einmal getroffene Entschei-
dung auch bis zu diesem Zeitpunkt wieder 
zurücknehmen. Das Finanzgericht hat die 
Revision zugelassen, weil es zu der Frage 
noch kein höchstrichterliches Urteil gibt. 

 

Steuerbefreiung für Familienheim 
trotz verzögerter Selbstnutzung 

Die Steuerbefreiung für ein Familienheim 
bei der Erbschaftsteuer setzt voraus, dass 
der Erbe die Immobilie unverzüglich für 
eigene Wohnzwecke nutzen will. Was als 
„unverzüglich“ gilt, sorgt in der Praxis 
immer wieder für Streit mit dem Finanz-
amt. Bisher haben die Finanzämter eine 
Frist von maximal sechs Monaten für den 
Beginn der Selbstnutzung akzeptiert. Der 
Bundesfinanzhof hält im Einzelfall aber 
auch eine längere Frist für angemessen. 
Allerdings muss der Erbe in diesem Fall 
darlegen und glaubhaft machen, zu wel-
chem Zeitpunkt er sich zur Selbstnutzung 
entschlossen hat, aus welchen Gründen 
ein tatsächlicher Einzug in die Wohnung 
nicht früher möglich war und warum er 
diese Gründe nicht zu vertreten hat. Ei-
nen möglichen und zulässigen Grund für 
eine verzögerte Selbstnutzung liefert der 
Streitfall, in dem eine längere Erbausei-
nandersetzung die Selbstnutzung verzö-
gert hat. Daneben hat der Bundesfinanz-
hof entschieden, dass auch der Teil der 
Immobilie, der erst im Rahmen der Erb-
auseinandersetzung erworben wird, von 
der Steuerbefreiung erfasst ist. 
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damit erworbenen Prämie eine zusätzliche Leistung, so dass ei-
ne Pauschalierung in derartigen Fällen ausgeschlossen ist. 

• Gewinne und Prämien: Gewinne aus Preisausschreiben und 
sonstigen Gewinnspielen sowie Prämien aus Kundenwerbungs-
programmen fallen nicht unter die Pauschalierungsvorschrift. 

• Streuwerbeartikel: Geschenke, deren Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten 10 Euro nicht übersteigen, brauchen als Streu-
werbeartikel bei der Pauschalierung nicht einbezogen werden. 

• Bewirtungen: Eine geschäftlich veranlasste Bewirtung fällt nicht 
in den Anwendungsbereich der Pauschalierungsvorschrift, es sei 
denn, sie ist Teil einer Gesamtleistung, die insgesamt als Zu-
wendung pauschaliert wird (z. B. Bewirtung im Rahmen einer In-
centive-Reise), oder die Bewirtung findet im Rahmen von steuer-
lich nicht abziehbaren Repräsentationsveranstaltungen statt 
(Golfturnier, Segeltörn, Jagdgesellschaft etc.). 

• Mahlzeiten aus besonderem Anlass: Mahlzeiten aus besonde-
rem Anlass, die der Arbeitgeber anlässlich einer Auswärtstätig-
keit seinem Arbeitnehmer zukommen lässt, können pauschal be-
steuert werden, wenn ihr Wert 60 Euro (bis 2014: 40 Euro) über-
steigt. 

• Aufmerksamkeiten: Zuwendungen des Arbeitgebers an seine 
Arbeitnehmer, die als bloße Aufmerksamkeiten anzusehen sind 
und deren jeweiliger Wert 60 Euro (bis 2014: 40 Euro) nicht 
übersteigt, gehören nicht zum Arbeitslohn und sind daher nicht in 
die Pauschalierung einzubeziehen. Bei Überschreitung von 60 
Euro ist die Anwendung der Pauschalierung aber möglich. ³  

 

Umsatzsteuer bei Bestelleintritt in Leasingfällen 
Übernimmt der Leasinggeber die Verpflichtungen aus einem 
vom Leasingnehmer geschlossenen Kaufvertrag, kommt es hin-
sichtlich der umsatzsteuerlichen Behandlung dieses Bestellein-
tritts auf den Zeitpunkt der Übernahme an. 

Bei der Beschaffung von Investitionsgütern kommt es häufig zu ei-
nem Dreiecksverhältnis, bei dem der Kunde (künftiger Leasingneh-
mer) zunächst einen Kaufvertrag über den Liefergegenstand mit 
dem Lieferanten und anschließend einen Leasingvertrag mit dem 
Leasing-Unternehmen abschließt. Durch Eintritt in den Kaufvertrag 
(sog. Bestelleintritt) verpflichtet sich dann das Leasing-
Unternehmen zur Zahlung des 
Kaufpreises und erlangt den 
Anspruch auf Übertragung 
des Eigentums am Gegen-
stand. 

Für die Frage, von wem in 
diesen Fällen der Leasing-
Gegenstand geliefert und von 
wem er empfangen wird, 
kommt es laut einem neuen Schreiben des Bundesfinanzministeri-
ums darauf an, wer aus dem schuldrechtlichen Vertragsverhältnis 
berechtigt und verpflichtet ist. Entscheidend dafür sind die Vertrags-
verhältnisse im Zeitpunkt der Leistungsausführung. Bis zur Ausfüh-
rung der Leistung können die Vertragspartner mit umsatzsteuerli-
cher Wirkung ausgetauscht werden, z. B. durch einen Bestelleintritt. 
Vertragsänderungen nach Ausführung der Leistung sind dagegen 
umsatzsteuerlich unbeachtlich. Das bedeutet: 

Fiktiver Gewerbesteuerabzug für 
andere Einkünfte ist unzulässig 

Gewerbetreibende erhalten bei der Ein-
kommensteuer einen Steuernachlass als 
Ausgleich für die gezahlte Gewerbesteu-
er. Dadurch mindert sich auch der Solida-
ritätszuschlag, weil dieser von der Höhe 
der Einkommensteuer abhängt. Für ande-
re als gewerbliche Einkünfte ist bei der 
Berechnung des Solidaritätszuschlags aber 
kein Abzug einer fiktiven Gewerbesteuer 
möglich. In zwei Urteilen hat das Finanz-
gericht Baden-Württemberg diese Un-
gleichbehandlung als gerechtfertigt und 
damit als verfassungskonform angesehen. 
Der Bundesfinanzhof hat nun aber in bei-
den Fällen die Revision zugelassen, wird 
sich also noch mit der Frage befassen. 

 

Geschäftsführer-Gehalt kann nicht 
pauschal versteuert werden 

Wenn das Gehalt eines Gesellschafter-Ge-
schäftsführers unterhalb der Geringfügig-
keitsgrenze von 450 Euro liegt, wird dar-
aus noch keine geringfügige Beschäfti-
gung, für die eine Pauschalierung der 
Lohnsteuer mit 20 % in Frage kommt. Eine 
geringfügige Beschäftigung im Sinn der 
Lohnsteuerpauschalierung setzt nämlich 
voraus, dass die Merkmale einer sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung er-
füllt sind. Zwar kann auch ein GmbH-Ge-
schäftsführer diese Voraussetzung erfül-
len. Das gilt aber nach einem Urteil des 
Finanzgerichts Baden-Württemberg nicht 
für einen Gesellschafter-Geschäftsführer, 
der maßgeblichen Einfluss auf die Wil-
lensbildung der GmbH hat. 

 

Zuflusszeitpunkt eines Job-Tickets 

Das Bayerische Landesamt für Steuern  
hat zur steuerlichen Behandlung von Job-
Tickets Stellung genommen. Insbesondere 
geht es dabei um den Zuflusszeitpunkt 
von Job-Tickets mit längerer Geltungs-
dauer, was für die Anwendung der Sach-
bezugsfreigrenze von 44 Euro pro Monat 
von Bedeutung ist. Demnach ist die Frei-
grenze unter anderem anwendbar, wenn 
monatlich Tickets („Monatsmarken”) aus-
gehändigt werden oder Tickets, die für 
einen längeren Zeitraum gelten, jeden 
Monat aktiviert bzw. freigeschaltet wer-
den. Ein monatlicher Zufluss liegt auch 
vor, wenn die Tarifbestimmungen für ein 
Job-Ticket vorsehen, dass die jeweilige 
monatliche Fahrberechtigung durch die 
rechtzeitige monatliche Zahlung erwor-
ben wird, selbst wenn das Ticket für ei-
nen längeren Zeitpunkt ausgestellt ist. 
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• Tritt das Leasing-Unternehmen vor der Lieferung in den Kaufver-
trag ein, liefert der Lieferant den Leasing-Gegenstand an das 
Leasing-Unternehmen, weil dieses bei der Lieferung aus dem 
Kaufvertrag berechtigt und verpflichtet ist. Die Übergabe des 
Leasing-Gegenstandes an den Kunden steht dabei einer Liefe-
rung an das Leasing-Unternehmen nicht entgegen. Das an-
schließende Leasing-Verhältnis führt je nach ertragsteuerlicher 
Zurechnung des Leasing-Gegenstandes zu einer Vermietungs-
leistung oder einer weiteren Lieferung. 

• Tritt dagegen das Leasing-Unternehmen in den Kaufvertrag ein, 
nachdem der Kunde bereits die Verfügungsmacht über den Lea-
sing-Gegenstand erhalten hat, liegt eine Lieferung des Lieferan-
ten an den Kunden vor. Diese wird durch den Bestelleintritt des 
Leasing-Unternehmens nicht rückgängig gemacht. Die Leistung 
des Leasing-Unternehmens an den Kunden besteht in diesen 
Fällen in einer Kreditgewährung; zwischen dem Lieferanten und 
dem Leasing-Unternehmen liegt dagegen keine umsatzsteuer-
rechtlich relevante Leistung vor. Eine nur zwischen dem Liefe-
ranten und dem Leasing-Unternehmen bestehende Rahmenver-
einbarung zur Absatzfinanzierung hat im Regelfall keine Auswir-
kungen auf die umsatzsteuerlichen Lieferbeziehungen. ³ 

 

Erleichterung für Unterstützung von Flüchtlin-
gen 
Mit verschiedenen Maßnahmen erleichtert das Bundesfinanzmi-
nisterium die steuerliche Berücksichtigung von Spenden und 
Hilfsmaßnahmen zu Gunsten von Flüchtlingen. 

Deutschland erlebt momentan einen bisher nicht gesehenen Zu-
strom an Flüchtlingen, was viele gemeinnützige Organisationen zu 

Hilfsmaßnahmen und Bürger zu 
Spenden animiert hat. Das 
Bundesfinanzministerium hat 
daher in Anlehnung an die 
schon mehrfach bei besonde-
ren Anlässen gewährten Ver-
einfachungsregelungen eine 
Reihe von Regelungen zur er-
leichterten steuerlichen Be-

rücksichtigung solcher Spenden und Hilfsmaßnahmen erlassen. 

• Einfacher Spendennachweis: Für Sonderkonten von Hilfsorga-
nisationen zur Unterstützung von Flüchtlingen gilt der vereinfach-
te Zuwendungsnachweis. Als Spendennachweis genügt ein 
Bareinzahlungsbeleg, der Kontoauszug oder der PC-Ausdruck 
einer Online-Überweisung. Eine Betragsbegrenzung gibt es nicht. 

• Sonderaktionen: Alle gemeinnützigen Organisationen dürfen 
unabhängig von ihren eigentlichen Satzungszwecken Spenden 
für Flüchtlinge sammeln. Auf die Sonderaktion muss in der 
Spendenbescheinigung hingewiesen werden.  

• Sammlung auf Treuhandkonten: Auch nicht gemeinnützige 
Organisationen können auf Treuhandkonten Spenden zur Förde-
rung der Hilfe für Flüchtlinge sammeln. Die Zuwendungen an 
diese Sammelstellen sind steuerlich abziehbar, wenn die Gelder 
der Sammlung an eine gemeinnützige Organisation zur Förde-
rung der Hilfe für Flüchtlinge weitergeleitet werden.  

Aufteilung der Kosten für privat 
und beruflich veranlasste Feier 

Die Aufwendungen für eine Feier aus be-
ruflichem und privatem Anlass sind teil-
weise als Werbungskosten abziehbar. Das 
hat der Bundesfinanzhof im Fall einer 
kombinierten Geburtstags- und Zulas-
sungsfeier entschieden. Der abziehbare 
Anteil der Aufwendungen kann anhand 
der Herkunft der Gäste abgegrenzt wer-
den, wenn die Einladung der Gäste aus 
dem beruflichen Umfeld fast ausschließ-
lich beruflich veranlasst ist. Das ist insbe-
sondere dann der Fall, wenn nicht nur 
ausgesuchte Gäste aus dem beruflichen 
Umfeld eingeladen werden, sondern die 
Einladungen nach abstrakten Kriterien 
(z.B. alle Auszubildenden, alle Zugehöri-
gen einer bestimmten Abteilung) ausge-
sprochen werden. 

 

Zinserträge des Altersvorsorgever-
mögens sind keine Eigenbeiträge 

Für den Anspruch auf die Altersvorsorge-
zulage zu einem Altersvorsorgevertrag 
muss der Vertragsinhaber einen eigenen 
Altersvorsorgebeitrag leisten. Der Bundes-
finanzhof hat klargestellt, dass es nicht 
ausreicht, wenn dem Altersvorsorgever-
trag lediglich Zinsen und Erträge des Vor-
sorgevermögens gutgeschrieben werden. 
Anders als der Kläger meint, können die 
Zinserträge nicht als förderungsfähiger 
Beitrag eines Dritten gewertet werden. 

 

Saunaleistung als Teil einer 
Übernachtungsleistung 

Das Bundesfinanzministerium hat die um-
satzsteuerliche Behandlung von Saunaleis-
tungen, die dem normalen Umsatzsteuer-
satz unterliegen, als Teil einer Übernach-
tungsleistung geregelt. Werden nach dem 
30. Juni 2015 Beherbergungsleistungen, 
zusammen mit Saunaleistungen zu einem 
Pauschalpreis erbracht, ist dieser Preis 
auf die einzelnen Leistungen aufzuteilen. 
Schätzungsmaßstab kann beispielsweise 
der kalkulatorische Kostenanteil zuzüglich 
eines angemessenen Gewinnaufschlags 
sein. Auch hier gilt die Vereinfachungsre-
gelung für Pauschalangebote, nach der 
die in einem Pauschalangebot enthalte-
nen nicht steuerbegünstigten Leistungen 
in der Rechnung zu einem Sammelposten 
zusammengefasst und der darauf entfal-
lende Anteil in einem Betrag ausgewiesen 
werden kann. Diese Vereinfachungsrege-
lung gilt auch für Saunaleistungen, die 
nach dem 30. Juni 2015 erbracht werden. 
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• Nachweiserleichterungen: Es gibt verschiedene Nachweiser-
leichterungen für gemeinnützige Organisationen bei der Unter-
stützung von Flüchtlingen: So kann bei Flüchtlingen insbesonde-
re auf den Nachweis der Hilfebedürftigkeit verzichtet werden.  

• Unverbrauchte Mittel: Alle gemeinnützigen Organisationen dür-
fen ihre bisher unverbrauchten Mittel zur Unterstützung von 
Flüchtlingen verwenden. Dabei muss aber sichergestellt sein, 
dass diese Mittel vom Spender nicht mit einer anderen Verwen-
dungsbestimmung versehen sind.  

• Arbeitslohnspende: Mit der Arbeitslohnspende können Arbeit-
nehmer auf einen Teil ihres Lohnes verzichten. Wenn der Arbeit-
geber diesen Anteil vom Bruttogehalt einbehält und an eine ge-
meinnützige oder mildtätige Einrichtung zugunsten der Hilfe für 
Flüchtlinge überweist, bleiben diese Lohnteile bei der Feststel-
lung des steuerpflichtigen Arbeitslohns außer Ansatz.  

• Aufsichtsräte: Aufsichtsratsmitglieder können auf einen Teil ih-
rer Aufsichtsratvergütung verzichten. Der gespendete Teil der 
Vergütung bleibt dann steuerfrei. 

• Schenkungen: Schenkungen zu zugunsten der Hilfe für Flücht-
linge sind von der Schenkungsteuer befreit. ³ 

 

Falls diese Informationen Ihr Interesse gefunden haben und Sie 
noch Fragen oder Interesse an einer Beratung haben, stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie dann einen Ter-
min oder wenden Sie sich per Fax an uns. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Stefan Penka 
Steuerberater 
 

 

 

Meldung als Ausbildungssuchender 
gilt für Kindergeld nur als Indiz 

Die Meldung als Ausbildungssuchender bei 
der Agentur für Arbeit ist keine zwingen-
de Voraussetzung für den Anspruch auf 
Kindegeld, sondern hat nur Indiziencha-
rakter. Entsprechend garantiert die Mel-
dung allein noch nicht den Anspruch auf 
Kindergeld. Andererseits kann der An-
spruch nach einem Urteil des Bundesfi-
nanzhofs auch weiter bestehen, wenn die 
Agentur für Arbeit die Registrierung ohne 
Grund wieder löscht. 

 

Umtausch von Geld in Bitcoins 
ist umsatzsteuerfrei 

Nach der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie ist 
ein Umsatz dann steuerfrei, wenn er sich 
auf Devisen, Banknoten und Münzen be-
zieht, die gesetzliches Zahlungsmittel 
sind. Die elektronische Währung Bitcoin, 
die sich im E-Commerce immer mehr ver-
breitet, ist zwar kein gesetzliches Zah-
lungsmittel. Der Europäische Gerichtshof 
sieht den Umtausch von konventionellen 
Währungen in Bitcoins aber trotzdem als 
steuerfreien Umsatz an. 

 


